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Die Erbschaftsteuer-Privilegien 
für Firmenerben müssen 
begrenzt werden

hineinnehmen. Das Bundesverfassungsgericht hat hierzu 
Vergünstigungen erlaubt, wenn ausreichende Gemeinwohl
gründe vorliegen, etwa die Sicherung von Arbeitsplätzen.

Offensichtlich können größere mittelständische Unter
nehmen auch von fremden Erwerbern fortgeführt werden. 
Familienmitglieder sind nicht unbedingt die erfolgreicheren 
Unternehmer. Außerdem werden die Vergünstigungen auch 
dann gewährt, wenn die Nachfolger bloß die Anteile halten 
und sich nicht in der Unternehmensführung engagieren. 
Insgesamt sind also die Verschonungsregelungen zumin
dest bei größeren Unternehmen nicht erforderlich und 
mitunter sogar kontraproduktiv. Zudem sind sie ziemlich 
kompliziert und gestaltungsanfällig. 

Zugleich sollte man die familiengebundene Fortführung 
der mittelständischen Unternehmen nicht unnötig be
hindern. Übernahmen durch Finanzinvestoren – vulgo 
„ Heuschrecken“ – sind zwar zumeist besser als ihr Ruf, aber 
eben auch nicht immer gut. Die Mittelständler sind ein 
tragendes Element der deutschen Wirtschaftsstruktur. Sie 
führen zumeist die besseren Traditionen des rheinischen 
Kapitalismus fort, die sich gerade in Zeiten der Finanzkrise 
bewährt haben. Deshalb sind pragmatische Kompromisse 
gefragt, die bei einem Neuregelungsauftrag durch das 
Bundes verfassungsgericht geprüft werden sollten.

Steuerbedingte Liquiditäts und Finanzierungprobleme 
 können zielgenauer durch erweiterte Stundungsregelun
gen gemildert werden. Die Steuerbelastung auf Betriebs
vermögen könnte über lange Zeiträume verrentet werden, 
damit die Firmenerben sie aus dem laufenden Ertrag 
abzahlen können. Ferner könnte man die Steuerforderung 
nachrangig gegenüber anderen Verbindlichkeiten machen 
oder auch an den wirtschaftlichen Erfolg des Unterneh
mens knüpfen, damit die Finanzierungsmöglichkeiten nicht 
eingeschränkt werden und die Krisenfestigkeit gestärkt 
wird. Damit würde der Fiskus zu einer Art stiller Teilhaber 
der Unternehmen, bis die Steuerschuld abgetragen ist. 

„Gib lieber mit warmer als mit kalter Hand“ lautet eine 
alte Volksweisheit. 19 Milliarden Euro Erbschaftsteuer 
haben Deutschlands Unternehmerfamilien im Zeitraum 
von 2009 bis 2012 gespart, indem sie Firmen an die 
nächste Generation übertragen und dabei die weitgehende 
Verschonung für Betriebsvermögen genutzt haben. Das 
zeigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes für 
das anhängige Verfahren beim Bundesverfassungsgericht. 
2013 und 2014 kommen vermutlich noch einmal Steuer
ausfälle von jeweils mindestens zehn Milliarden Euro 
hinzu. Das Erbschaftsteuer aufkommen, das sich bei vier 
bis fünf  Milliarden Euro im Jahr bewegt, hätte also in den 
letzten Jahren mehr als doppelt so hoch ausfallen können.

Statt hohe Vermögen progressiv zu belasten, wird die 
Erbschaftsteuer durch die Firmenprivilegien regressiv. 
Erbschaften und vor allem Schenkungen ab dem zwei
stelligen Millionenbereich sind weitgehend steuerfrei, da 
sie als  Betriebsvermögen fast immer verschont werden. 
Immobilien und Finanzvermögen der normalen Wohlha
benden werden dagegen schnell mit Steuersätzen von elf 
oder 15 Prozent belastet, wenn sie beim Empfänger die 
persönlichen Freibeträge übersteigen. Bei entfernteren 
Verwandten oder Freunden gibt es nur geringe Freibeträge 
und Steuersätze bis 50 Prozent. Das stellt die Belastungs
konzeption der Erbschaftsteuer auf den Kopf und ist eine 
bemerkenswerte Entwicklung angesichts der zunehmenden 
Konzentration von Einkommen und Vermögen bei den 
Reichen und Superreichen, siehe die vielbeachtete Studie 
von Thomas Piketty.

Es gibt natürlich gute Gründe, in Unternehmen oder Im
mobilien gebundenes Vermögen bei der Erbschaftsteuer 
anders zu behandeln als liquides Finanzvermögen. Bei 
kleinen und mittelständischen Unternehmen kann die Fort
führung durch die Nachfolger gefährdet sein, wenn nicht 
genug liquides Vermögen vorhanden ist, denn die Verschul
dungsmöglichkeiten sind zumeist begrenzt und man kann 
oder will nicht einfach fremde Gesellschafter in die Firma 
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